
Bauernmacht in Form bestimmter, gesetzlich festgeleg
ter staatlicher Zwangsmaßnahmen gegen das Ver
brechen, daß seinerseits ein gefährlicher Angriff auf 
unsere demokratische Staats- und Gesellschaftsordnung 
ist, den in den Strafgesetzen zur Geltung gebrachten 
Willen und die moralisch-politischen Anschauungen des 
werktätigen Volkes mißachtet und deshalb von unserer 
Staatsmacht für strafbar erklärt ist.

Die Anwendung von Strafen gegen den Verbrecher 
ist für unsere Staatsmacht kein Selbstzweck und — 
wie das manche Gerichte ihren Urteilsbegründungen 
nach gelegentlich noch anzunehmen scheinen — keine 
Verfolgung metaphysischer und spekulativer Prinzipien 
wie etwa der „Vergeltung“ oder der „Sühne des be
gangenen Unrechts“. Sie ist vielmehr auf ganz konkrete 
politische Ziele gerichtet. Diese Ziele werden durch die 
Funktionen bestimmt, die unsere demokratische Staats
macht in der gegenwärtigen Phase des Kampfes für die 
demokratische Wiedervereinigung und nationale Unab
hängigkeit Deutschlands und beim Aufbau der Grund
lagen der volksdemokratischen Ordnung in der Deut
schen Demokratischen Republik ausübt. Dementspre
chend ist die Anwendung von Strafen durch unsere 
Staatsmacht auf folgende Ziele gerichtet:

1. Brechung des verbrecherischen Widerstandes der 
Feinde des werktätigen Volkes und Liquidierung 
ihrer verbrecherischen Versuche, die Arbeiter- und 
Bauernmacht in der Deutseihen Demokratischen 
Republik zu stürzen und die Macht des Kapitals 
wiederherzustellen,

2. Erziehung der Rechtsbrecher zur Achtung der Ge
setze unseres Arbeiter- und Bauernstaates und zur 
demokratischen Staatsdisziplin,

3. Erziehung anderer schwankender und rückstän
diger Elemente der Gesellschaft.

Dabei ist jede Strafe eine Besserungsmaßnahme, die 
in einem empfindlichen Eingriff in die Rechte und 
Interessen des Rechtsbrechers besteht, der für diesen 
den Charakter eines Übels haben muß. Deshalb ist es 
unangebracht, Strafen zu verhängen, die den einzelnen 
Rechtsbrecher in seinen Rechten und Interessen nicht 
empfindlich zu treffen vermögen, weil sie außer Verhäl- 
nis zur Schwere des von ihm begangenen Verbrechens 
stehen (so z. B. die Verhängung von Geldstrafe gegen 
Wirtschaftsverbrecher, die sich mit ihrem Verbrechen 
große Gewinne ergaunert haben). Diese Zwangsmaß
nahme hat zugleich eine moralisch-politische Verurtei
lung des verbrecherischen Handelns vom Standpunkt 
der sozialistischen Moral der Arbeiter und Bauern zum 
Inhalt. Deshalb muß mit der Schwere des zugefügten 
Strafübels gleichzeitig das Ausmaß dieser moralisch
politischen Verurteilung sowohl für den Verbrecher 
selbst als auch für die werktätigen Massen überzeu
gend zum Ausdruck gebracht werden. Strafen, die nicht 
eindeutig das Verwerfliche des abzuurteilenden ver
brecherischen Verhaltens gegenüber den fortschritt
lichen moralisch-politischen Forderungen des werk
tätigen Volkes, sondern eine Art mitfühlenden oder 
verständnisvollen Bedauerns zum Ausdruck bringen 
(sogenannte Kavaliersstrafen), widersprechen dem Wesen 
der Strafe in der Deutschen Demokratischen Republik 
und haben deshalb in unserer demokratischen Recht
sprechung nichts zu suchen.

Andererseits muß jede Strafe — das. lehrt mit beson
derer Eindringlichkeit der neue Kurs von Partei und 
Regierung — gleichzeitig auf die Festigung und Hebung 
des demokratischen Staats- und Rechtsbewußtseins aller 
Bürger sowie die Erziehung der Werktätigen zu einer 
hohen sozialistischen Moral gerichtet sein.

Zur Verwirklichung dieser Strafziele stellt das gel
tende Strafrecht ein vielseitiges System von Haupt- und 
Zusatzstrafen, die speziell diesem oder jenem Strafziel 
dienen, zur Verfügung. Welches Strafziel im Einzelfall 
mit der Bestrafung vorwiegend angestrebt werden muß, 
bestimmt sich nach dem Grad der Gesellschaftsgefähr
lichkeit und moralisch-politischen Verwerflichkeit des 
begangenen Verbrechens und besonders auch nach den 
Umständen, die mit dem Subjekt des Verbrechens in 
Zusammenhang stehen1). Diese Aufgabe, auf Grund der 
konkreten Gesellschaftsgefährlichkeit und Verwerflich-
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keit des begangenen Verbrechens und der Besonder
heiten des Verbrechenssubjekts die im Einzelfall zu ver
folgenden Strafziele zu bestimmen und dementsprechend 
die Strafe zu bemessen, kann das Gericht nur erfolg
reich lösen, wenn es sich bei der Festsetzung der Strafe 
vom sozialistischen Rechtsbewußtsein leiten läßt. Das 
heißt: der Richter kann und darf bei der Beurteilung 
der Schwere eines Verbrechens, die in der Strafzumes
sung zum Ausdruck gelangt, keine neutrale Position 
beziehen.

„Die Tatsachen, die der Richter wahrnimmt“ — 
so führt Wyschinski aus — „brechen sich im Prisma 
seiner Ideologie, der Weltanschauung des Richters, 
von der das Rechtsbewußtsein nur ein Teil ist.“*) 2)

Unsere Richter als die Richter eines Staates der 
Werktätigen sind dazu berufen, den Willen unserer 
Arbeiter- und Bauernmacht zu vollziehen. Die Welt
anschauung, von der sie sich bei der Erfüllung ihrer 
verantwortungsvollen Aufgaben leiten zu lassen haben, 
kann folglich nur die wissenschaftliche Weltanschau
ung des Proletariats, der Marxismus-Leninismus, sein; 
denn Lenin lehrt uns: „Die Frage kann nur so stehen: 
bürgerliche oder sozialistische Ideologie. Ein Mittel
ding gibt es hier nicht.“3) Die konsequente Anwendung 
des Marxismus-Leninismus durch unsere Richter aber 
bedeutet: Der Richter muß unparteiisch sein bei der 
Erforschung und Feststellung der objektiven Wahrheit. 
Bei der Beurteilung der von ihm festgestellten Tat
sachen eines Verbrechens in Gestalt der Strafe muß 
er kompromißlos Partei ergreifen für die Sache des 
Friedens und unserer Nation, für die Arbeiter- und 
Bauernmacht, den sozialistischen Aufbau, die elemen
taren Interessen des werktätigen- Volkes und für die 
demokratische Gesetzlichkeit in der Deutschen Demo
kratischen Republik. Dabei hat er sich an den An
schauungen der fortgeschrittensten Werktätigen von 
Recht und Gerechtigkeit zu orientieren. Wohin das 
Fehlen eines sozialistischen Rechtsbewußtseins führen 
kann — nämlich in das Lager aller unserer demokra
tischen Ordnung feindlich gegenüberstehenden Ele
mente — demonstrierte vor einiger Zeit die Staats
anwältin Blitz von der Staatsanwaltschaft Zeitz. Einige 
moralisch zersetzte Jugendliche überfielen einen Volks
korrespondenten, der diese Jugendlichen in der demo
kratischen Presse wegen ihres rowdyhaften Verhaltens 
kritisiert hatte. Der Arbeiter wehrte sich gegen diesen 
Überfall von etwa zwanzig „Halbstarken“, die zum 
Teil unter Alkoholeinfluß standen, mit seiner Gruben
lampe. Anstatt gegen die Jugendlichen einzuschreiten, 
klagte die Staatsanwältin Blitz den Volkskorresponden
ten an.4) Nur der Mangel an sozialistischem Rechts
bewußtsein konnte zu einer solchen, den Interessen der 
Werktätigen ins Gesicht schlagenden Anklageerhebung 
führen. Um derartige schädliche Erscheinungen in der 
Tätigkeit unserer Justizorgane zu verhindern, kommt 
es darauf an, bei allen unseren Justizfunktionären ein 
hohes sozialistisches Staats- und Rechtsbewußtsein zu 
entwickeln, das sich auf die Erkenntnisse des Marxis
mus-Leninismus im allgemeinen und exakte Kenntnis 
der marxistisch-leninistischen Wissenschaft von Staat 
und Recht im besonderen stützt.

Nur wenn sich unsere Richter vom sozialistischen 
Rechtsbewußtsein leiten lassen, können sie die Gesell
schaftsgefährlichkeit eines Verbrechens erkennen und 
in der Lage sein, den geschworenen Feind unserer de
mokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung vom 
rückständigen oder gestrauchelten Arbeiter oder von 
einem schwankenden Kleinbürger zu scheiden. Nur vom 
Boden des sozialistischen Rechtsbewußtseins aus werden 
unsere Richter im konkreten Fall die Strafe finden, die 
zur Niederhaltung der Feinde des werktätigen Volkes, 
der imperialistischen Kriegsbrandstifter und ihrer be
zahlten Kreaturen, notwendig ist; nur dann wird der 
Richter wissen, welche Strafe er verhängen muß, um 
einen reaktionären, politisch schwankenden oder mo
ralisch verkommenen Kleinbürger zur Anerkennung 
und Achtung unserer demokratischen Gesetzlichkeit und 
der Regeln des Zusammenlebens zu zwingen. Nur von
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